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Private Baufinanzierung

Da private Wohnungsbaukredite in vielen EU-Staaten volkswirtschaftlich sehr 
bedeutend sind, doch kaum grenzüberschreitende Kreditvergabe stattfindet, ist 
die Europäische Kommission seit Jahren bestrebt, einen einheitlichen Binnen-
markt für private Baufinanzierungen zu schaffen. Mit ihrer jetzt vorgeschlage-
nen Richtlinie will die Kommission die Kompetenz der Verbraucher stärken. Wie 
die Regelungen zu Konsumentenkrediten bereits gezeigt haben, werden sich die 
Baufinanzierer auf höheren administrativen Aufwand und intensivere Qualifizie-
rung ihrer Kundenberater einstellen müssen, weiß der Autor.  (Red.)

Verantwortliche Vergabe und Aufnahme von 
Hypothekarkrediten nach Vorschlägen der EU

Vor dem Hintergrund der Finanzkrise ist 
die Europäische Kommission seit gerau-
mer Zeit bestrebt, einen einheitlichen 
Binnenmarkt für Hypothekarkredite zu 
schaffen. Der am 31. März 2011 vorge-
legte EU-Richtlinienvorschlag1) für die 
Vergabe von Hypothekenkrediten weist 
nun die Richtung für die Umsetzung der 
kommenden Harmonisierung auf.

Das ausstehende Volumen an Hypothe-
karkrediten für Wohnimmobilien belief 
sich in den 27 EU-Staaten im Jahr 2008 
auf nahezu sechs Billionen Euro. Dies 
entspricht in etwa der Hälfte des gesam-
ten BIP der Europäischen Union.2) Auf-
grund dieser Bedeutung und einer im-
mer noch bestehenden heterogenen 
Marktsituation sieht der neu vorgelegte 
Entwurf ein Bündel an Maßnahmen vor, 
um seine politischen Zielsetzungen um-
zusetzen. Im Ergebnis ist nun ein verant-
wortungsvoller, effizienter, gesunder 
und wettbewerbsorientierter europawei-
ter Markt zu schaffen, der seinen Bei-
trag zur nachhaltigen Sicherung der 
Finanzstabilität zu leisten fähig ist.3) 
Dies setzt gleichermaßen ein hohes Maß 
an Verbraucherschutz im Detail voraus, 
das insbesondere durch die Stärkung des 
Verbrauchervertrauens, der Kundenmo-
bilität, der grenzüberschreitenden Ge-
schäftstätigkeit von Kreditgebern und 

Kreditnehmern und einheitlicher Wett-
bewerbsbedingungen zu erreichen ist.4) 

Insgesamt werden hohe Standards für 
umfassende einheitliche Informationen 
über die Kreditprodukte, insbesondere 
über Kosten und Risiken für Kreditneh-
mer gleichermaßen wie die Verpflich-
tung einer gründlichen, präventiven 
Bonitätsprüfung seitens der Kreditge-
ber, abverlangt mit Zielsetzung eines 
besseren Schutzes für europäische Ver-
braucher.5)

Verantwortungsvolle 
Kreditvergabe

Der Prozessablauf sorgfältiger Kreditbe-
ratung mit gerechtfertigter Kreditverga-
be soll künftig eine Überhitzung von 
Immobilienmärkten abwenden. Gerade 
die warnenden Beispiele wie Irland und 
Spanien, auf deren Märkten übertriebene 
Erwartungen an Wertsteigerungen – be-
günstigt durch eine ungehemmte Kredit-
finanzierung in einer auslaufenden Nied-
rigzinsphase – zu einer Blasenbildung 
führten, sollen der Vergangenheit ange-
hören. 

Vor diesem Hintergrund sieht sich das 
Marktumfeld zudem massiver Kritik 
ausgesetzt. Insbesondere verbraucher-
nahe Institutionen weisen immer wieder 
auf Mängel in der Beratungsqualität hin. 
So stellte jüngst die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg in einer Analyse6) 
fest, dass von rund 400 überprüften 
Baufinanzierungsvorschlägen in mehr 
als 70 Prozent der Immobilienfinanzie-
rungen gravierende Beratungsfehler 
vorlagen. Ohne diese Aussage auf ihre 
Plausibilität zu überprüfen, zeigt sie 
offensichtlich Defizite auf, die durch die 
Finanzkrise verstärkt wurden. Hierauf 
beruht im Wesentlichen die Forderung 

nach höherer Verantwortlichkeit und 
Transparenz bei der Kreditvergabe.

Die neu angefachte, teils recht kontro-
vers geführte Verbraucherdiskussion 
vollzieht sich sowohl auf nationaler als 
auch auf europäischer Ebene. Während 
von Verbraucherseite die Qualität der 
Beratung im Vordergrund steht und 
stärkere Regulierung und Qualitätssiche-
rung eingefordert wird, erweitert die 
Europäischen Kommission ihre Zielset-
zung mit der Schaffung eines einheitlich 
regulierten und für alle Beteiligten frei 
zugänglichen und transparenten Bin-
nenmarktes. Zur Erreichung dieser Ziel-
vorgabe erfolgte bereits im vergangenen 
Jahr mit der nationalen Umsetzung der 
EU-Verbraucherkreditrichtlinie (VKR)7) 
zum 11. Juni 2010 ein für die Märkte 
einschneidender Schritt. Durch die neu-
en gesetzlich in Kraft getretenen Rege-
lungen wurden zunächst einheitliche 
Rahmenbedingungen primär im Konsu-
mentenkreditbereich geschaffen, aber 
auch bereits weite Teile im Bereich der 
langfristigen Baufinanzierung neu gere-
gelt. So wendet eine Reihe von Mitglied-
staaten bereits ausgewählte Bestimmun-
gen der VKR an.

Die vorläufig gewonnenen Erfahrungen 
bei der Umsetzung nach einem Mehr an 
Transparenz und Gleichheit sind jedoch 
kritisch zu bewerten. Dies gilt insbeson-
dere für den Teilbereich zur Neuregulie-
rung des Ausweises des Effektivzins-
satzes8) im langfristigen Kreditsektor. Die 
Umsetzung der VKR zielt insgesamt auf 
eine Verbesserung des Verbraucherschut-
zes im Konsumentenkreditbereich und 
eine europäische Integration des Ver-
braucherkreditmarktes ab. Nun wird ein 
ähnlicher Rahmen für den langfristigen 
Bereich der Baufinanzierung geschaffen, 
wobei die HKL weitgehend auf den 
Wohlverhaltensregeln der VKR aufbaut. 
Demzufolge finden sich trotz der hand-
werklichen Defizite der VKR entspre-
chend zahlreiche Elemente aus ihr in der 
vorgelegten Richtlinie der EU-Kommissi-
on für Hypothekarkredite (HKR) wieder.

Wie bereits erwähnt steht zunächst der 
Schutz der Kreditnehmer im Brennpunkt, 
indem die EU-Kommission den nationa-
len Regierungen nach Vorbild der VKR 
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die Umsetzung einheitlicher strikter 
Vorschriften auf den Gebieten Produkt-
werbung, vorvertragliche und vertragli-
che Informationen, Beratung und Kredit-
würdigkeitsprüfung mit vorzeitiger 
Rückzahlung zur nationalen Umsetzung 
empfiehlt.

Eine Ausweitung erfolgt durch den Kom-
missionsvorschlag insofern, als spezifi-
schen Besonderheiten von Hypothekar-
krediten Rechnung getragen wird. Ent-
sprechend wird nun eine weitreichende 
Informations- und Beratungspflicht 
vorgeschrieben, die unter anderem fol-
gende Eckpunkte umfasst:

P Pflicht zur Ablehnung einer Kreditaus-
reichung bei nicht ausreichender Bonität 
mit Begründung der Ablehnung (Prüfung 
der Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit 
des Kreditnehmers),

P Verpflichtung des Kreditgebers, die 
Geeignetheit und Zweckmäßigkeit des 
Finanzierungsproduktes für den nach-
fragenden Verbraucher zu prüfen,

P Gewährleistung einer 10-tägigen 
Überlegungs-/Entscheidungsphase  
für den Verbraucher nach Übergabe  
der vorvertraglichen Informationen  
beziehungsweise des Vertragsange- 
bots.

Der Kommissionsvorschlag legt bewusst 
großen Wert auf das Informationsge-
spräch, das allgemeine Informationen 
über die verschiedenen Kreditprodukte 
des Anbieters in Verbindung mit persona-
lisierten Informationen beinhalten muss. 
Um eine einheitliche Regelung zu errei-
chen wird dabei die verbindliche Umset-
zung des „Europäischen Standardisierten 
Merkblattes“ (ESIS)9) vorausgesetzt. 

Auf Basis dieser umfassenden Informati-
onen soll der Kunde offensichtlich in die 
Lage versetzt werden, selbst beurteilen 
zu können, ob eine Kreditaufnahme 
sinnvoll und zu seiner langfristig ausge-
legten finanziellen Planung passend ist. 
Dies unterstreicht auch die neue Ver-
pflichtung zu einer Geeignetheitsprü-
fung durch das Kreditinstitut, die eine 
Prüfung der Sinnhaftigkeit und Zweck-
mäßigkeit der Kreditaufnahme beinhal-
tet, mit letzter Konsequenz einer War-
nung und Dokumentation für die Fälle, 
in denen der Kunde darauf besteht, ein 
für ihn ungeeignetes Kreditprodukt 
trotzdem aufzunehmen.

Weiterhin besteht eine enge Anlehnung 
an die in der VKR definierte Berech-
nungsmethode der Annual Percentage 

Rate of Charge (APRC), indem sämtliche 
im Zusammenhang mit der Kreditauf-
nahme stehenden Kosten zu erfassen 
sind. Abzuwarten bleibt, inwieweit die 
anstehende nationale Umsetzung die 
neue gültige Effektivzinsregelung der 
VKR eventuell modifizieren wird. Gleich-
falls neu sind die Bestimmungen zur 
Zulassung, Registrierung und Beaufsich-
tigung von Kreditvermittlern. Bewusst 
wird eine Unterscheidung zwischen un-
abhängigen Kreditvermittlern (Maklern) 
und gebundenen Vermittlern vorgenom-
men. Hier erfolgt nun eine Gleichbe-
handlung, indem gleiche Anforderungen 
an die freien Kreditvermittler im Ver-
triebsbereich wie an Finanzinstitute 
gestellt werden. Künftig besteht folglich 
eine Registrierungspflicht auch für freie 
Kreditvermittler bei einer allgemein ak-
zeptierten Institution inklusive deren 
Autorisierung, die zudem die Einhaltung 
von Mindestanforderungen der Mitarbei-
terqualifizierung zu prüfen hat.

Vorfälligkeitsentschädigung

Bei der lange befürchteten Neuregelung 
einer vorzeitigen Ablösung von Immobi-
lienkrediten10), die die Kommission bis 
zuletzt vorsah, zeichnet sich dagegen 
Entspannung ab. Nicht zuletzt aufgrund 
deutscher Interventionen sind nun doch 
nationale Regelungen für eine Entschä-
digung zulässig. Abzuwarten bleibt, ob 
ähnlich wie in anderen EU-Staaten, etwa 
Belgien und Frankreich, eine Deckelung 
des Vorfälligkeitsschadens zum Beispiel 
auf drei Prozent der Restschuld bezie-
hungsweise auf eine feste Anzahl von 
Monatsraten (drei bis sechs) nun auch 
deutsches Recht werden könnte. Dies 
wird von den weiteren Beratungen über 
die Richtlinie durch das EU-Parlament 
und den Ministerrat abhängen. Anschlie-
ßend werden die nationalen Gremien für 
die Umsetzung verantwortlich zeichnen. 
Auf diesem vorgezeichneten Weg mit 
einem Zeithorizont von zwölf bis 24 
Monaten gilt es, den Entscheidungsgre-
mien sachliches Kompetenzwissen zur 
Verfügung zu stellen – vor allem vor dem 
Hintergrund, dass sich nicht der Effekt 
einer Verunsicherung und Intransparenz 
wie jüngst bei der Umstellung der VKR 
erneut bei der Hypothekarkreditrichtlinie 
einstellt.

Insgesamt beinhalten die neuen Vor-
schläge aus Brüssel ein Mehr an regu-
latorischen Verordnungen, verbunden 
mit nicht unerheblichen administrati- 
ven organisatorischen Belastungen für 
die Anbieter. Bestandteile, die in der  

Anlagepraxis und bei Konsumenten-
krediten bereits Pflicht sind, werden  
nun auch auf die Baufinanzierung  
übertragen. Das Bündel der EU-Maß-
nahmen zielt daraufhin ab, den Ver-
braucher gleichfalls in die Lage zu  
versetzen, durch die Bereitstellung  
individuell zugeschnittener Kunden-
informationen seine Entscheidung auf 
Basis einer fachkompetenten Beratung, 
die hohe Vergleich barkeit und Transpa-
renz gewährleistet, treffen zu können. 

Dies bedeutet für die Baufinanzierungs-
branche, die Ansätze der Kre ditfabrik 
neu zu überdenken und noch stärker in 
die Qualifizierung der Kundenberater zu 
investieren. 
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